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Öffentliche Bekanntmachung über den Jahresabschluss des 
„Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt“ (STALA) – 
Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt gemäß § 130 Abs. 1 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) 
 
 
Hiermit werden bekanntgegeben: 
 
1. Beschluss des Stadtrates der Stadt Halberstadt über den Jahresabschluss  
2. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des 

Jahresabschlusses 
3. Feststellungsvermerk zur Jahresabschlussprüfung 
4. Hinweis zur Offenlegung gem. § 130 Abs. 1 KVG LSA 
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1. Beschluss des Stadtrates der Stadt Halberstadt über den Jahresabschluss 
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2. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des 
Jahresabschlusses (Auszug aus dem Prüfbericht zum 31.12.2024) 
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3. Feststellungsvermerk zur Jahresabschlussprüfung 
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4. Hinweis zur Offenlegung gem. § 130 Abs. 1 KVG LSA 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 

26.05.2026 bis 03.06.2026 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt 

Halberstadt, Holzmarkt 1 zur Einsichtnahme nach Terminvereinbarung unter der 

Telefonnummer 03941 551205 öffentlich aus. 

 

 

 

Halberstadt, 08.05.2026      Daniel Szarata 

         Oberbürgermeister 
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Allgemeinverfügung zur Öffnung von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass in der Innenstadt Halberstadts 
 

Es wird die Erlaubnis zur Öffnung der Verkaufsstellen der Innenstadt am 07.06.2026 

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr anlässlich der Eröffnungsveranstaltung Breiter 

Weg erteilt. 

 

Die Erlaubnis bezieht sich auf Verkaufsstellen in den Straßen Fischmarkt, Holzmarkt, 

Breiter Weg, Hoher Weg, Kühlinger Straße, Hinter dem Richthause und Hinter dem 

Rathause. 

 

Die Regelungen der §§ 9 und 10 des Ladenöffnungszeitengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA) sind entsprechend zu beachten. 

 

Begründung: 

 

Grundlage ist der § 7 Abs. 1 Nr. 1 LÖffZeitG LSA in der Fassung des Gesetz- und 

Verordnungsblattes für das Land Sachsen-Anhalt vom 22.11.2006, zuletzt geändert 

vom 3. März 2025 (GVBl. LSA S. 382). Die Erlaubnis kann an höchstens vier Sonn- 

und Feiertagen erteilt werden, wenn ein besonderer Anlass vorliegt, der die Öffnung 

der Verkaufsstellen rechtfertigt. Davon ausgenommen ist der Neujahrstag, Karfreitag, 

Ostersonntag, Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. und 2. 

Weihnachtstag sowie Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag fällt.  

 

Das feierliche Eröffnungswochenende nach der Umgestaltung des Breiten Weges ist 

eine Veranstaltung, die den Anforderungen des Ladenöffnungszeitengesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt gerecht wird. Gefeiert werden soll mit einer internationalen 

Streetfood-Meile, dem Spiel- und Erlebnisraum Breiter Weg mit vielfachen 

Händleraktionen inkl. Riesenrad, mit Ausstellungen zur Geschichte des Breiten Weges 

und einer Mit-Mach-Rallye, sowie mit musikalischer Umrahmung auf einer Bühne.  

 

Die Eröffnungsveranstaltung ist einmalig und hat eine große öffentliche Wirkung mit 

enormer Bedeutung für die innerstädtische Entwicklung. 

Um gleichzeitig dem Versorgungsbedürfnis der Besucher Rechnung zu tragen, ist die 

Öffnung der ansässigen Verkaufsstellen im vollen Umfang vorgesehen. Der örtliche 

Bezug ist mit der Eingrenzung des Innenstadtbereiches gegeben. Die Zeiten des 

Hauptgottesdienstes wurden berücksichtigt.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Halberstadt einzulegen. 

Der Widerspruch kann 
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1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Halberstadt, Holzmarkt 1, 38820 

Halberstadt, 

2. in elektronischer Form mittels eines Dokumentes welches mit einer qualifizierten 

Signatur (qeS) versehen ist, 

3. durch eine De-Mail in der Sendevariante (absenderbestätigt) mit bestätigter sicherer 

Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an: post@halberstadt.de-mail.de erhoben 

werden. 

Bei Verwendung der beiden elektronischen Formen sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten. Diese können eingesehen werden unter 

www.halberstadt.de/de/rechtlichehinweise.html. 

 

 

 

 

Halberstadt, 11.05.2026      Daniel Szarata 

         Oberbürgermeister 

 

http://www.halberstadt.de/de/rechtlichehinweise.html

